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Rechtssatz 

Das Werbungskostenpauschale des § 17 Abs. 6 EStG 1988 i.V.m. der Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für Werbungskosten von Angehörigen bestimmter 
Berufsgruppen, BGBl. II 2001/382, tritt an die Stelle des Werbungskostenpauschbetrages gemäß § 16 Abs. 3 
EStG 1988. Sind die tatsächlichen Werbungskosten höher als das Pauschale, dann sind die gesamten 
Werbungskosten nachzuweisen. Das Pauschale ist dann grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen. Lediglich 
die in § 16 Abs. 3 letzter Satz aufgezählten Aufwendungen sind ohne Anrechnung auf das 
Werbungskostenpauschale abzusetzen (vgl. Doralt, EStG11, § 16 Tz. 217). Diese Grundsätze sind auch auf das 
Pauschale gemäß § 17 Abs. 6 i.V.m. der Verordnung anzuwenden (vgl. auch hiezu Doralt, a.a.O., § 17 Tz. 103). 
(Hier: Der Beschwerdeführer hat ausdrücklich und trotz Vorhaltes der belangten Behörde das 
Werbungskostenpauschale in Anspruch genommen und von einer Geltendmachung der einzelnen 
Werbungskosten Abstand genommen. Wird aber das Werbungskostenpauschale in Anspruch genommen, können 
die Werbungskosten, soweit sie nicht in § 16 Abs. 3 letzter Satz EStG 1988 aufgezählt sind, nicht zusätzlich 
geltend gemacht werden. Bei den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Aufwendungen für 
Familienheimfahrten handelt es sich um Werbungskosten nach § 16 Abs. 1 erster Satz EStG 1988. Solche 
Aufwendungen sind jedoch von der Pauschalierung jedenfalls umfasst. Die Auffassung der belangten Behörde, 
dass Aufwendungen für Familienheimfahrten neben dem Werbungskostenpauschale nicht berücksichtigt werden 
können, ist daher nicht rechtswidrig.) 
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